
  
 

- 1 - 

 BPP MANDANTEN-RUNDSCHREIBEN 
      

Steuer-, Wirtschafts- und Bilanzrecht 
I. Unternehmer S. 1 

II. Kapitalgesellschaften und ihre Gesellschafter S. 6 

III. Arbeitgeber/Arbeitnehmer S. 8 

IV. Vermieter S. 10 

V. Kapitalanleger S. 11 

VI. Alle Steuerzahler S. 11 

 

  

    
Sonderausgabe zum Jahresende 2023 

 

 

I. Unternehmer 

1. Abschreibungen und geplante Gesetzesände-
rungen 

Nach der bisherigen Rechtslage ist eine degressive Ab-
schreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlage-
vermögens nur dann möglich, wenn das Wirtschaftsgut bis 
zum 31.12.2022 angeschafft oder hergestellt worden ist. 
Die degressive Abschreibung beträgt das Zweieinhalbfache 
der linearen Abschreibung, die auf der Nutzungsdauer 
beruht; die degressive Abschreibung darf höchstens 25 % 
betragen. 

Der Gesetzgeber plant, die degressive Abschreibung auch 
für solche beweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermö-
gens zuzulassen, die nach dem 30.9.2023 und vor dem 
1.1.2025 angeschafft oder hergestellt worden sind. Das 
entsprechende Gesetz wird voraussichtlich Mitte Dezember 
verabschiedet. Über die endgültigen Regelungen werden 
wir Sie informieren. 

Hinweis: Die degressive Abschreibung wäre danach nicht 
zulässig, wenn das Wirtschaftsgut nach dem 31.12.2022 
und vor dem 1.10.2023 angeschafft oder hergestellt wor-
den ist. Der Bundesrat schlägt aus Haushaltsgründen einen 
niedrigeren Satz für die degressive Abschreibung als das 
Zweieinhalbfache der linearen Abschreibung vor. 

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) können in einem 
Betrag abgeschrieben werden. Typische GWG sind z. B. 
Handys, Stühle, Tische oder Regale. Die Betragsgrenze für 
GWG liegt bislang bei Anschaffungs- bzw. Herstellungskos-
ten von 800 € pro Wirtschaftsgut. Der Gesetzgeber will für 
Wirtschaftsgüter, die nach dem 31.12.2023 angeschafft,  

 

 

 

 

hergestellt oder in das Betriebsvermögen eingelegt werden, 
die Wertgrenze auf 1.000 € erhöhen. 

Statt der vollständigen Sofortabschreibung eines GWG 
kann der Unternehmer auch einen Sammelposten für 
GWG bilden, der über fünf Jahre abgeschrieben wird. Nach 
der bisherigen Rechtslage dürfen in den Sammelposten 
Wirtschaftsgüter aufgenommen werden, deren Wert min-
destens 250 €, aber nicht mehr als 1.000 € beträgt. Die 
Obergrenze von 1.000 € soll nach Plänen der Bundesregie-
rung auf 5.000 € erhöht werden, wenn das Wirtschaftsgut 
ab 2024 angeschafft, hergestellt oder in das Betriebsver-
mögen eingelegt wird. Zudem soll der Sammelposten nicht 
mehr auf fünf Jahre, sondern auf drei Jahre abgeschrieben 
werden können. Allerdings will der Bundesrat dieser Rege-
lung nicht zustimmen, sondern den Sammelposten ab 2024 
abschaffen. Über die finalen Regelungen werden wir Sie 
informieren. 

Die GWG-Grundsätze müssen nicht auf Hard- und Soft-
ware im Bereich der EDV angewendet werden. Hier kann 
nach Auffassung der Finanzverwaltung eine einjährige 
Nutzungsdauer angesetzt werden, so dass stets eine voll-
ständige Abschreibung im Jahr der Anschaffung bzw. Her-
stellung möglich ist. Auf die Höhe der Kosten kommt es 
dabei nicht an, so dass auch eine teure EDV-Ausstattung 
sofort abgeschrieben werden kann. 

Hinweis: Handelsrechtlich ist die Sofortabschreibung auf 
EDV-Ausstattung nicht möglich. Hier kommt es auf die 
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer an. 
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Die Sofortabschreibung für den Bereich der EDV gilt nach 
einer Verfügung der Oberfinanzdirektion Frankfurt a. M. 
nicht für die Kosten einer Homepage; hier ist eine Nut-
zungsdauer von drei Jahren anzusetzen, so dass sich eine 
jährliche Abschreibung i. H. v. 1/3 der Kosten ergibt. 

Im Übrigen lässt die Finanzverwaltung die Sofortabschrei-
bung für Hard- und Software in einem Veranlagungszeit-
raum auch bei den sog. Überschusseinkünften wie z. B. 
den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung oder den 
Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit zu, wenn der 
Vermieter bzw. der Arbeitnehmer Hard- oder Software 
anschafft und mindestens nahezu ausschließlich für seine 
Einkunftsart nutzt. 

Zu beachten ist ferner die geänderte Abschreibung für 
neu gebaute Mietwohnungen, die auch für Unternehmer 
gilt, wenn sich die Wohnungen im Betriebsvermögen befin-
den, weil sie z. B. an Arbeitnehmer vermietet werden; zu 
den Einzelheiten s. Abschn. IV. 1. 

2. Personengesellschaften 
Kommanditisten können Verlustanteile aus ihrer KG-
Beteiligung nur insoweit mit positiven anderen Einkünften 
ausgleichen, als ihr Kapitalkonto bei der KG positiv ist. Ist 
das Kapitalkonto negativ oder wird es durch den Verlustan-
teil negativ, ist der Verlustanteil insoweit nur verrechenbar 
und kann nur mit künftigen Gewinnanteilen aus der KG 
verrechnet werden. Allerdings können Kommanditisten 
freiwillige Einlagen leisten, um ihr Verlustausgleichsvolu-
men zu erhöhen und um die bloße Verrechenbarkeit zu 
vermeiden. In diesem Fall verlangt der Bundesfinanzhof 
(BFH) allerdings, dass eine freiwillige Einlage entweder im 
Gesellschaftsvertrag oder nach den gesellschaftsvertragli-
chen Regelungen zur Führung der Kapitalkonten zugelas-
sen ist. Will man sich die Möglichkeit einer freiwilligen Ein-
lage sichern, sollte im Gesellschaftsvertrag geregelt wer-
den, dass freiwillige Einlagen zulässig sind. 

Hinweis: Freiwillig geleistete Einlagen stehen den Gläubi-
gern der KG als Haftungsmasse zur Verfügung. 

Hinsichtlich der Option zur Körperschaftsteuer für Perso-
nengesellschaften s. Abschn. II. 1. 

3. Einführung einer sog. Klimaschutzprämie 
Der Gesetzgeber will eine sog. Klimaschutzprämie einfüh-
ren, die gewährt werden soll, wenn der Unternehmer bis 
zum 31.12.2029 Wirtschaftsgüter anschafft, die Teil eines 
sog. Einsparkonzepts sind und dazu dienen, dass der Un-
ternehmer seine Energieeffizienz verbessert. Die Prämie 
soll 15 % der Anschaffungs- oder Herstellungskosten be-
tragen, wobei die Bemessungsgrundlage im gesamten 
Förderzeitraum auf 200 Mio. € begrenzt ist, so dass die 
Prämie höchstens 30 Mio. € betragen soll. 

Hinweis: Nicht begünstigt werden sollen Investitionen für 
Kraft-Wärme-Kopplung, für Fernwärme oder für Energiean-
lagen, die mit fossilen Brennstoffen einschließlich Erdgas 
betrieben werden. Der Gesetzgeber geht von nur 1.500 
Unternehmen aus, die von der neuen Prämie profitieren 

könnten, da die Prämie lediglich für Unternehmen gelten 
würde, die bereits über ein zertifiziertes Energie- oder 
Umweltmanagementsystem verfügen. Der Bundesrat hat 
sich im laufenden Gesetzgebungsverfahren aus Haus-
haltsgründen und wegen der zusätzlichen Belastung der 
Finanzverwaltung kritisch zu dem Vorhaben geäußert. Über 
die endgültige Regelung werden wir Sie informieren. 

4. Erhöhung der Betriebsausgabenpauschalen 
Ab dem Veranlagungszeitraum 2023 gelten höhere Be-
triebsausgabenpauschalen, die allerdings nur bestimmte 
Berufsgruppen in Anspruch nehmen können. Der pauscha-
le Betriebsausgabenabzug für Selbständige beträgt seit 
2023: 

n bei hauptberuflicher schriftstellerischer oder journalisti-
scher Tätigkeit 30 % der Betriebseinnahmen aus dieser 
Tätigkeit, höchstens aber 3.600 € jährlich (bislang: 
2.455 €); 

n bei nebenberuflicher Tätigkeit im wissenschaftlichen, 
künstlerischen oder schriftstellerischen Bereich 25 % der 
Betriebseinnahmen aus dieser Nebentätigkeit, höchstens 
aber 900 € jährlich (bislang 614 €). 

Hinweis: Steuerpflichtige, die in einer dieser Branchen 
tätig sind, können auch höhere Betriebsausgaben durch 
entsprechende Belege nachweisen. 

5. Keine Tarifermäßigung für Corona-Hilfen 
Dem FG Münster zufolge ist für steuerpflichtige Corona-
Hilfen eine Tarifermäßigung, die der Gesetzgeber für au-
ßerordentliche Einkünfte gewährt, nicht zu gewähren. Denn 
hierfür fehlt es an einer Zusammenballung von Einkünften 
in einem Jahr, wenn die Corona-Hilfen ausschließlich für 
ein Jahr gezahlt werden. Dies gilt selbst dann, wenn der 
Steuerpflichtige aufgrund der Corona-Hilfen einen höheren 
Gewinn als in den Vorjahren erzielt. 

Hinweis: Auch die Finanzverwaltung in Schleswig-Holstein 
spricht sich gegen eine Tarifermäßigung aus, allerdings mit 
der Begründung, dass Corona-Hilfen keinen Ersatz für 
entgangene Einnahmen darstellen, sondern lediglich Aus-
gaben ausgleichen. 

6. Photovoltaikanlagen 
Rückwirkend zum 1.1.2022 ist der Betrieb kleinerer Photo-
voltaikanlagen mit einer Leistung von maximal 30 kW 
(peak) steuerfrei gestellt worden. Befinden sich in einem 
Gebäude mehrere Wohnungen oder Geschäfte, ist eine 
Leistung von 15 kW pro Wohn- bzw. Geschäftseinheit zu-
lässig. Maximal darf pro Steuerpflichtigen eine Leistung von 
100 kW insgesamt nicht überschritten werden. 

Zu beachten ist, dass die zulässigen Höchstwerte von 
30 kW pro Einfamilienhaus bzw. 15 kW pro Wohn- bzw. 
Geschäftseinheit pro Steuerpflichtigen gelten, so dass 
z. B. Ehegatten jeweils eine Photovoltaikanlage mit einer 
Leistung von 30 kW auf ihrem Einfamilienhaus betreiben 
können. Es ist nicht erforderlich, dass der Betreiber der 
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Photovoltaikanlage auch Eigentümer des Gebäudes ist, auf 
dem sich die Anlage befindet. 

Hinweis: Photovoltaikanlagen auf Freiflächen sind nicht 
steuerfrei, selbst wenn sie die Höchstwerte von 30 kW nicht 
überschreiten. 
 
Hinweis: Die Finanzverwaltung verzichtet bei Steuerpflich-
tigen, die ab dem 1.1.2023 den Betrieb einkommensteuer-
freier Photovoltaikanlagen aufnehmen, auf die steuerliche 
Anzeige über die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit sowie 
auf die Abgabe des Fragebogens zur steuerlichen Erfas-
sung, wenn der Steuerpflichtige umsatzsteuerlich sog. 
Kleinunternehmer ist, also auch keine Umsatzsteuer abfüh-
ren muss. 

Die Steuerfreiheit kann für Personengesellschaften, die vor 
dem 1.1.2022 nur aufgrund des Betriebs einer oder mehre-
rer Photovoltaikanlagen als gewerblich galten (sog. ge-
werbliche Infektion) und im Übrigen vermögensverwal-
tend (z. B. vermietend) tätig waren, dazu führen, dass nun 
keine gewerbliche Infektion mehr besteht und die Mietim-
mobilien entnommen werden müssen, so dass die stillen 
Reserven zu versteuern sind. Die Finanzverwaltung ge-
währt eine Übergangsfrist bis zum 31.12.2023. 

Hinweis: Hier kann es sinnvoll sein, die Gewerblichkeit der 
Personengesellschaft bis zum 31.12.2023 wieder herzu-
stellen, indem durch Beteiligung einer GmbH im Umfang 
von 0 % an der Personengesellschaft eine gewerblich ge-
prägte GmbH & Co. KG gegründet wird. Dabei können die 
grunderwerbsteuerlichen Befreiungsvorschriften für Perso-
nengesellschaften genutzt werden. 

Bei den eingangs genannten Größenmerkmalen zur Steu-
erbefreiung (15, 30 bzw. 100 kW) handelt es sich um Frei-
grenzen. Der Bundesrat möchte diese Freigrenzen als 
Freibeträge ausgestalten. Auf diese Weise soll ein sog. 
Fallbeileffekt verhindert werden: Denn in dem Fall, in dem 
z. B. der Steuerpflichtige eine zusätzliche PV-Anlage in 
Betrieb nimmt, mit der er dann das persönliche Größen-
merkmal von 100 kW in Summe überschreitet, würde für 
die bisher steuerbefreiten Anlagen die Steuerbefreiung für 
die Zukunft wegfallen. Darüber, ob dieser Vorschlag über-
nommen wird, werden wir berichten. 

7. Entnahmen 
Werden betriebliche Fahrzeuge privat genutzt, muss für 
die Privatnutzung eine Entnahme versteuert werden. Bei 
einer betrieblichen Nutzung von mehr als 50 % kann die 
Entnahme nach der sog. 1 %-Methode bewertet werden, 
d. h. mit 1 % des Bruttolistenpreises (zzgl. Kosten der Son-
derausstattung und einschließlich Umsatzsteuer) monat-
lich. Bei Elektro- oder Hybridelektrofahrzeugen kann ein 
geringerer Entnahmewert von 0,5 % des Bruttolistenpreises 
monatlich (bei extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen) 
bzw. von 0,25 % (bei reinen Elektrofahrzeugen) angesetzt 
werden. 

Der Gesetzgeber plant nun eine Verbesserung bei der 
Privatnutzung betrieblicher Elektrofahrzeuge: Der Prozent-
satz von 0,25 % monatlich setzt bislang voraus, dass der 

Bruttolistenpreis des Fahrzeugs nicht über 60.000 € liegt. 
Diese Grenze soll für reine Elektrofahrzeuge, die nach 
dem 31.12.2023 angeschafft werden, auf 80.000 € erhöht 
werden. Sollte dieses Vorhaben umgesetzt werden, werden 
wir hierüber berichten. 
Hinweis: Der Unternehmer kann die Entnahme auch nach 
der sog. Fahrtenbuchmethode bewerten, indem er die 
Privatfahrten anhand eines ordnungsgemäß geführten 
Fahrtenbuchs nachweist. Die Privatnutzung wird dann mit 
den auf die Privatfahrten entfallenden Aufwendungen be-
wertet, in die die Anschaffungskosten für das Kfz eingehen. 
Die Anschaffungskosten werden bei Hybridelektrofahrzeu-
gen nur zu 50 % und bei reinen Elektrofahrzeugen nur zu 
25 % angesetzt; hier würde sich ebenfalls die geplante 
Erhöhung der zulässigen Anschaffungskosten bei reinen 
Elektrofahrzeugen auf 80.000 € zugunsten der Unterneh-
mer auswirken. 

8. Betriebsausgabenabzug für Geschenke 
Geschenke an Geschäftsfreunde sind zurzeit bis zur Höhe 
von 35 € / Empfänger im Wirtschaftsjahr abziehbar. Diese 
Grenze soll ab 2024 auf 50 € angehoben werden. 

9. Investitionsabzugsbetrag 
Unternehmer können für künftige Investitionen einen Inves-
titionsabzugsbetrag gewinnmindernd bilden, der 50 % der 
voraussichtlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, 
höchstens aber 200.000 € pro Betrieb beträgt. Vorausset-
zung für die Bildung ist u. a., dass der Gewinn 200.000 € 
nicht überschreitet; dabei kommt es nicht darauf an, ob der 
Gewinn durch Bilanzierung oder durch Einnahmen-
Überschussrechnung ermittelt wird. 

Der gesetzliche Investitionszeitraum von drei Jahren ist in 
den Vorjahren aufgrund der Corona-Krise mehrfach verlän-
gert worden; eine erneute Verlängerung ist nicht mehr 
beschlossen worden. Daher sind die zum 31.12.2017 bis 
31.12.2019 gebildeten Investitionsabzugsbeträge rückgän-
gig zu machen, falls die Investition nicht bis zum 
31.12.2023 durchgeführt wird. 

10. Hinweise für die Gewinnermittlung 
Geprüft werden sollte, ob im Jahr 2023 ein betrieblicher 
Gewinn aus der Veräußerung von Grundstücken, die zum 
Anlagevermögen gehören, erzielt worden ist. In diesem Fall 
kann der Gewinn in eine Rücklage gestellt und auf diese 
Weise neutralisiert werden. Die Rücklage ist dann inner-
halb der folgenden vier Wirtschaftsjahre auf ein neues 
Grundstück zu übertragen, das der Unternehmer erwirbt. 
Wird innerhalb dieser Frist kein neues Grundstück erwor-
ben, muss die Rücklage gewinnerhöhend aufgelöst werden 
und zudem ein sog. Gewinnzuschlag von 6 % für jedes 
Jahr, in dem die Rücklage gebildet worden war, versteuert 
werden. 

Hinweis: Der Gesetzgeber hatte diese Reinvestitionsfrist 
von vier Jahren aufgrund der Corona-Krise mehrfach ver-
längert. Allerdings gibt es in diesem Jahr keine erneute 
Verlängerung. Rücklagen, die zum 31.12.2016, 
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31.12.2017, 31.12.2018 oder 31.12.2019 gebildet worden 
sind, müssen daher zum 31.12.2023 gewinnerhöhend 
aufgelöst werden, falls die Reinvestition unterblieben ist. 

Für Geschenke oder freiwillige Zuwendungen an seine 
Geschäftsfreunde oder Kunden kann der Unternehmer 
die Versteuerung für den Geschäftsfreund bzw. Kunden 
übernehmen und eine sog. Pauschalsteuer i. H. v. 30 % 
des Werts des Geschenks zzgl. Solidaritätszuschlag und 
ggf. Kirchensteuer an das Finanzamt entrichten. Entspre-
chendes gilt bei Sachzuwendungen an Arbeitnehmer, 
wenn die Sachzuwendung zusätzlich zum vereinbarten 
Gehalt gewährt wird, z. B. ein Gutschein für einen Hotelau-
fenthalt aufgrund eines außerordentlichen Arbeitseinsatzes. 

Hinweis: Die Übernahme der Pauschalsteuer stellt ein 
Wahlrecht dar und setzt daher einen entsprechenden An-
trag des Unternehmers voraus. Die Pauschalsteuer fällt im 
Übrigen nur dann an, wenn das Geschenk bzw. Zuwen-
dung beim Empfänger eine steuerpflichtige Einnahme dar-
stellt. Schenkt z. B. ein Autohaus einem Kunden etwas, der 
als Privatperson und nicht als Unternehmer ein Auto ge-
kauft hat, ist dieses Geschenk beim Kunden nicht steuer-
pflichtig, so dass insoweit auch kein Antrag auf Pauschal-
steuer gestellt werden sollte. 

Die Kosten für aufwendige Kundenveranstaltungen sind 
nicht als Betriebsausgaben abziehbar, wenn es sich um 
eine „unangemessene“ Repräsentation handelt. Dies ist der 
Fall, wenn der Ort der Rahmen der Veranstaltung unge-
wöhnlich gelegen, beschaffen oder ausgestattet ist, z. B. 
ein luxuriöser Gutshof, oder wenn den Gästen ein beson-
deres qualitativ hochwertiges Unterhaltungsprogramm 
geboten wird. In diesem Fall sind auch die Bewirtungskos-
ten nicht abziehbar. 

Auch Unternehmer können ein häusliches Arbeitszimmer 
oder eine sog. Tagespauschale für häusliche Büroarbeit 
steuerlich geltend machen. Zu den Einzelheiten s. Abschn. 
III. 1. 

11. Rücklage für Ersatzbeschaffung 
Bei Beschädigung, Diebstahl oder Zerstörung eines Wirt-
schaftsguts kann der buchhalterische Gewinn, der aus der 
den Buchwert übersteigenden Versicherungssumme resul-
tiert, in eine Rücklage für Ersatzbeschaffung gestellt und 
damit neutralisiert werden. Der Unternehmer hat dann 
grundsätzlich bis zum Ende des Folgejahres Zeit, die Er-
satzbeschaffung vorzunehmen und auf diese die Rücklage 
zu übertragen. 

Die Finanzverwaltung hat in der Vergangenheit die Wie-
derbeschaffungsfrist aufgrund der Corona-Krise verlängert, 
so dass z. B. im Veranlagungszeitraum 2022 keine Rückla-
ge aufzulösen war. Allerdings gibt es zum 31.12.2023 kei-
ne erneute Verlängerung, so dass Rücklagen, die zum 
31.12.2021 oder 31.12.2022 (im Fall einer einjährigen Wie-
derbeschaffungsfrist) gebildet worden waren, nun zum 
31.12.2023 gewinnerhöhend aufzulösen sind, falls eine 
Wiederbeschaffung unterblieben ist. 

12. Vermietung von Gebäuden mit Betriebsvor-
richtungen 

Gute Nachrichten gibt es hinsichtlich der Frage, wie weit 
die Umsatzsteuerfreiheit von Vermietungsumsätzen 
reicht, wenn zugleich auch an sich umsatzsteuerpflichtige 
Leistungen erbracht werden. Hier kann nach der aktuellen 
Rechtsprechung des EuGH und des BFH von einer umfas-
senden Umsatzsteuerbefreiung ausgegangen werden, 
wenn es sich insgesamt um eine einheitliche Leistung han-
delt und der umsatzsteuerpflichtige Teil nur eine Nebenleis-
tung darstellt. Das Entgelt ist also nicht in einen umsatz-
steuerpflichtigen Teil und in einen umsatzsteuerfreien Teil 
aufzuteilen. 

Beispiel: Ein Vermieter vermietet ein Gebäude, in dem 
sich Betriebsvorrichtungen befinden. Die Gebäudevermie-
tung ist nach dem Gesetz umsatzsteuerfrei, während die 
Vermietung von Betriebsvorrichtungen an sich umsatzsteu-
erpflichtig ist. Nach der neuen Rechtsprechung ist die ge-
samte Leistung umsatzsteuerfrei, wenn sich die Vermie-
tung des Gebäudes samt Betriebsvorrichtungen als einheit-
liche Leistung darstellt, weil der Mieter das Gebäude samt 
Betriebsvorrichtung für seine unternehmerischen Zwecke 
nutzen will, und wenn die Vermietung der Betriebsvorrich-
tungen eine Nebenleistung ist. Eine Nebenleistung liegt 
vor, wenn die Betriebsvorrichtungen dazu dienen, die ver-
tragsgemäße Nutzung des Gebäudes als Betriebsgebäude 
unter optimalen Bedingungen zu ermöglichen. 

Hinweis: Soweit Umsatzsteuerfestsetzungen für die Vor-
jahre noch änderbar sind – in der Regel stehen die Fest-
setzungen kraft Gesetzes unter dem Vorbehalt der Nach-
prüfung –, sollte eine Änderung der Festsetzung beantragt 
werden, falls ein Teil der Vermietungsumsätze als umsatz-
steuerpflichtig behandelt wurde. 

13. Vorsteuer bei Betriebsveranstaltungen 
Klarheit besteht nunmehr, unter welchen Voraussetzungen 
der Unternehmer die Vorsteuer aus einer Betriebsveran-
staltung geltend machen kann. Der Vorsteuerabzug ist 
nach aktueller Rechtsprechung des BFH möglich, wenn die 
Kosten pro Teilnehmer nicht höher als 110 € (brutto) sind. 
Sind sie höher, scheidet ein Vorsteuerabzug vollständig 
aus. Zu den Kosten pro Teilnehmer gehören auch die auf 
ihn entfallenden Kosten für den äußeren Rahmen der Be-
triebsveranstaltung wie z. B. die Raummiete oder die Or-
ganisationskosten. 

Der BFH behandelt den Betrag von 110 € damit wie eine 
Freigrenze und nicht wie einen Freibetrag; bei der Lohn-
steuer ist hingegen ein Freibetrag von 110 € zu berücksich-
tigen, der nach aktuellen Plänen auf 150 € erhöht werden 
soll (s. Abschn. III. 8). 

Hinweis: Bei der Ermittlung der Kosten pro Teilnehmer 
kommt es auf die Zahl der erschienenen Teilnehmer und 
nicht auf die Zahl der angemeldeten Teilnehmer an. Die 
Absage von Arbeitnehmern kann also dazu führen, dass 
sich für die erschienenen Teilnehmer ein höherer Kostenteil 
ergibt und damit der Betrag von 110 € überschritten wird, 
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so dass der Vorsteuerabzug für den Arbeitgeber nicht mehr 
möglich ist. 

14. Verkaufstätigkeit bei eBay 
Wer jährlich mehrere Hundert Artikel bei eBay versteigert, 
ist Unternehmer und damit grundsätzlich zur Abführung von 
Umsatzsteuer verpflichtet. Dies hat der BFH klargestellt. 

Etwas anderes gilt dann, wenn die sog. Kleinunterneh-
merregelung gilt. Dies setzt jedoch voraus, dass die Um-
sätze im Vorjahr nicht höher als 22.000 € waren und im 
laufenden Kalenderjahr voraussichtlich nicht höher als 
50.000 € sind. Gerade bei intensiver Verkaufsaktivität bei 
eBay dürfte die Kleinunternehmerregelung ausscheiden. 

Hinweis: Sofern der eBay-Verkäufer Wiederverkäufer ist 
und die Artikel von Privatpersonen erworben hat, kann er 
von der sog. Differenzbesteuerung Gebrauch machen. Er 
muss dann lediglich die Differenz zwischen seinem Ein-
kaufs- und seinem Verkaufspreis der Umsatzsteuer unter-
werfen. Für die Kleinunternehmerregelung kommt es nicht 
auf die Differenz, sondern auf die erzielten Entgelte (ohne 
Abzug der Einkaufspreise) an. 

Im Zusammenhang mit eBay-Verkäufen ist auf eine neue 
Meldepflicht der Plattformbetreiber hinzuweisen. Einzel-
heiten können Sie im Abschn. VI. 5 nachlesen. 

15. Erweiterung der umsatzsteuerlichen Ist-
Versteuerung 

Der Gesetzgeber plant, die Umsatzgrenze für die Anwend-
barkeit der Ist-Versteuerung ab 2024 zu erhöhen. 

Grundsätzlich entsteht die Umsatzsteuer mit der Ausfüh-
rung des Umsatzes (sog. Sollversteuerung). Auf Antrag 
kann der Unternehmer aber die sog. Ist-Versteuerung an-
wenden. Er muss die Umsatzsteuer dann erst abführen, 
wenn er sein Entgelt erhält. Voraussetzung für die Ist-
versteuerung ist neben dem Antrag u. a., dass der Unter-
nehmer entweder Freiberufler ist oder von der Buchfüh-
rungspflicht befreit ist oder im Vorjahr einen Gesamtumsatz 
von nicht mehr als 600.000 € erzielt hat; diese Umsatz-
grenze soll ab 2024 um 200.000 € auf 800.000 € erhöht 
werden. 

16. Erhöhung der Umsatzgrenze für vierteljährli-
che Umsatzsteuervoranmeldungen 

Nach der bisherigen Rechtslage können Unternehmer, 
deren Umsatzsteuer im Vorjahr mehr als 1.000 €, jedoch 
nicht mehr als 7.500 € betragen hat, von der Verpflichtung 
zur Abgabe vierteljährlicher Umsatzsteuervoranmeldungen 
befreit werden. Die Umsatzgrenze soll ab 2024 von 1.000 € 
auf 2.000 € verdoppelt werden, so dass Unternehmer, 
deren Umsatzsteuer im Vorjahr maximal 2.000 € betragen 
hat, nur noch eine jährliche Umsatzsteuerjahreserklärung 
abgeben müssten. 

17. Erleichterung für Kleinunternehmer 
Ab 2024 sollen Kleinunternehmer grundsätzlich nicht mehr 
zur Abgabe einer Umsatzsteuer-Jahreserklärung verpflich-

tet sein. Kleinunternehmer sind Unternehmer, deren Um-
satz im Vorjahr 22.000 € nicht überstiegen hat und im lau-
fenden Kalenderjahr 50.000 € voraussichtlich nicht über-
steigen wird. Sie müssen keine Umsatzsteuer an das Fi-
nanzamt abführen, können dann aber auch keine Vorsteuer 
gelten machen. 

Hinweis: Ob der Unternehmer diese Umsatzgrenzen über-
schritten hat und damit nicht mehr Kleinunternehmer sein 
darf, soll das Finanzamt anhand der Angaben in den ande-
ren Steuererklärungen (z. B. Einkommensteuererklärung) 
und insbesondere der Einnahme-Überschuss-Rechnung 
kontrollieren. 

18. Elektronische Rechnung 
Der Gesetzgeber plant die Einführung der Pflicht zur elekt-
ronischen Rechnung, wenn die Leistung an einen anderen 
Unternehmer im Inland ausgeführt wird. Diese Pflicht soll 
grundsätzlich ab dem 1.1.2025 gelten, allerdings unter 
bestimmten Voraussetzungen eine Übergangsregelung für 
Umsätze enthalten, die nach dem 31.12.2024 ausgeführt 
werden. Durch die elektronische Rechnung soll ein digita-
les Meldesystem der Finanzverwaltung unterstützt werden, 
welches der Bekämpfung der Umsatzsteuerhinterziehung 
dient. 

Hinweis: Der Bundesrat spricht sich aktuell für eine Ver-
schiebung der Pflicht zur elektronischen Rechnungsaus-
stellung auf den 1.1.2027 aus, damit für die Anpassung im 
EDV-Bereich ausreichend Zeit bleibt. Über die endgültige 
Regelung werden wir berichten. 

19. Gewerbesteuerliche Hinzurechnung von 
Mietaufwendungen 

Gewerbesteuerlich werden u. a. Miet- und Pachtzinsen für 
bewegliche und unbewegliche Wirtschaftsgüter sowie Auf-
wendungen für die Lizenz- und Rechtenutzung mit einem 
bestimmten Bruchteil der Aufwendungen (z. B. 5 % der 
Mieten für bewegliche Wirtschaftsgüter) zum Gewinn hin-
zugerechnet. Allerdings wird pro Betrieb ein Freibetrag von 
200.000 € gewährt. 

Hier hat sich die Rechtsprechung weitgehend erfreulich 
entwickelt, weil sie den Begriff der Mietaufwendungen eng 
auslegt: So wird z. B. das Entgelt eines Großhändlers für 
die Nutzung von Mehrwegbehältern nicht dem Gewinn 
hinzugerechnet, wenn es sich um einen gemischten Über-
lassungsvertrag handelt, der neben der reinen Miete auch 
weitere Elemente wie z. B. die Auswahl der Behälter, den 
Transport der Behälter zum Kunden und zurück sowie die 
Reinigung enthält. Die Miete bildet dann nämlich nicht den 
Schwerpunkt des Vertrags. 

Ebenso wenig sind Sponsoringaufwendungen gewerbe-
steuerlich hinzuzurechnen, wenn der Sponsor für Banden- 
und Trikotwerbung sowie für das Recht auf Nutzung des 
Vereinslogos zahlt. Dem BFH zufolge ist ein Sponsoring-
vertrag nämlich kein Mietvertrag, sondern ein atypischer 
Schuldvertrag, aus dem kein Mietanteil zwecks Hinzurech-
nung herausgerechnet werden kann. 
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Hinweis: Bevor Hinzurechnungen für Mietaufwendungen in 
der Gewerbesteuererklärung erklärt werden, sollte sorgfäl-
tig geprüft werden, ob es sich überhaupt um einen Miet- 
oder Pachtvertrag handelt oder aber um einen sonstigen 
Vertrag, der nur in untergeordnetem Umfang mietvertragli-
che Elemente enthält. 

Allerdings war die BFH-Rechtsprechung nicht immer positiv 
für Unternehmer: So rechnet der BFH dem Gewinn eines 
Leasingnehmers nicht nur die Leasingraten, sondern auch 
die von ihm vertraglich übernommenen Wartungskosten 
hinzu. 

20. Erweiterte Kürzung der Gewerbesteuer 
Ein heikles Feld für gewerbesteuerpflichtige Unternehmer 
ist die erweiterte Kürzung, die in der Praxis mitunter über-
raschend scheitert und dann für eine unerwartete Belas-
tung mit Gewerbesteuer sorgt. 

Nach dem Gesetz können Unternehmen, die aufgrund ihrer 
Rechtsform zwar gewerbesteuerpflichtig sind (z. B. eine 
GmbH oder eine GmbH & Co. KG, deren persönlich haf-
tende Gesellschafterin und Geschäftsführerin die GmbH 
ist), tatsächlich aber ausschließlich eigenen Grundbesitz 
verwalten und nutzen oder Wohnungsbauten betreuen, 
eine sog. erweiterte Gewerbesteuerkürzung beantragen. 
Der Ertrag aus der Grundstücksverwaltung und -nutzung 
unterliegt dann nicht der Gewerbesteuer. 

Allerdings darf der Grundbesitz weder vollständig noch 
teilweise dem Gewerbebetrieb eines Gesellschafters oder 
Genossenschaftsmitglieds dienen. Der BFH hat daher einer 
Vermietungsgenossenschaft die erweiterte Kürzung ver-
sagt, wenn sie Gewerberäume an einen Einzelhändler 
vermietet, der dann später noch eine Privatwohnung in der 
Genossenschaft anmietet und so zum Genossenschafts-
mitglied wird. Ab dem Zeitpunkt der Wohnungsanmietung 
dient der Grundbesitz nun teilweise dem Gewerbebetrieb 
eines Genossenschaftsmitglieds, so dass der gesamte 
Mietertrag der Genossenschaft gewerbesteuerpflichtig 
wurde. 

Hinweis: Vermietungsgesellschaften, die Gewerberäume 
vermieten, sollten also darauf achten, dass nicht einer ihrer 
Gewerbemieter Mitglied wird. Ebenso sollten sie darauf 
achten, dass sie keine Gewerberäume an ein Mitglied ver-
mieten. Auf den Umfang der gewerblichen Fläche kommt 
es dabei nicht an, da der BFH eine Bagatellgrenze aus-
drücklich ablehnt. 

II. Kapitalgesellschaften und ihre Ge-
sellschafter 

1. Option zur Körperschaftsteuer 
Personenhandelsgesellschaften wie z. B. die OHG oder KG 
können auf Antrag zur Körperschaftsbesteuerung optie-
ren und unterliegen dann nur einem Körperschaftsteuer-
satz von 15 % zuzüglich Gewerbesteuer, die bei Körper-
schaften stets anfällt. Der Gesetzgeber will künftig den 
Anwendungsbereich dieser Option auf alle Personenge-

sellschaften erstrecken, also insbesondere auch auf Ge-
sellschaften bürgerlichen Rechts (GbR). 

Hinweis: Einzelunternehmer und voraussichtlich auch 
reine Innengesellschaften wie z. B. die stille Gesellschaft 
sollen aber auch weiterhin von der Option ausgeschlossen 
bleiben. 

Die Option, die bis zum 30.11. für das Folgejahr zu bean-
tragen ist, soll zukünftig auch für neugegründete Perso-
nengesellschaften möglich sein, die den Antrag dann in-
nerhalb eines Monats nach Abschluss des Gesellschafts-
vertrags stellen müssten, so dass die Option bereits von 
Anfang an gelten würde. Gleiches würde für Personenge-
sellschaften gelten, die durch einen umwandlungs-
rechtlichen Formwechsel aus einer Körperschaft hervorge-
gangen sind und für die Option einen Monat Zeit nach 
Anmeldung des Formwechsels beim Handelsregister hät-
ten. 

Hinweis: Die Entscheidung über die Option bedarf einer 
sorgfältigen Abwägung der Chancen und Risiken, insbe-
sondere, wenn die Personengesellschaft über sog. Son-
derbetriebsvermögen (z. B. Grundstücke der Gesellschaf-
ter, die an die Personengesellschaft vermietet werden) 
verfügt. Für den Gesellschafter bedeutet die Option, dass 
er wie ein Anteilseigner einer Kapitalgesellschaft behandelt 
wird und künftig Dividenden versteuern muss. 

2. Verlustuntergang bei Anteilsübertragungen 
und fortführungsgebundener Verlustvortrag 

Noch immer hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
nicht über die Verfassungsmäßigkeit der Regelung über 
den Verlustuntergang bei Kapitalgesellschaften bei einer 
Anteilsübertragung von mehr als 50 % der Anteile ent-
schieden, obwohl der Vorlagebeschluss aus dem Jahr 
2017 stammt. 

Nach dem Gesetz gehen ein Verlustvortrag der Kapitalge-
sellschaft sowie ein laufender Verlust, der bis zum Tag der 
Anteilsübertragung entstanden ist, vollständig unter, wenn 
innerhalb von fünf Jahren mehr als 50 % der Anteile an der 
Kapitalgesellschaft auf denselben Erwerber oder eine ihm 
nahestehende Person oder auf eine Personengruppe mit 
gleichgerichteten Interessen übertragen werden. Seit 2017 
ist ein Verfahren zur Verfassungsmäßigkeit der Regelung 
beim BVerfG anhängig. 

Der BFH gewährt nun aber Aussetzung der Vollziehung 
(AdV), wenn das Finanzamt die Verlustuntergangsregelung 
anwendet. Der BFH leitet die ernstlichen Zweifel an der 
Regelung daraus ab, dass das BVerfG eine vergleichbare 
Vorgängernorm, die bei einer Anteilsübertragung von mehr 
als 25 % bis 50 % einen anteiligen Verlustuntergang vorge-
sehen hatte, bereits für verfassungswidrig erklärt hat. 

Hinweis: Damit können Kapitalgesellschaften nun die 
Aussetzung der Vollziehung beantragen, so dass der Ver-
lust vorläufig als nicht untergegangen gilt. Zugleich muss 
aber gegen den oder die betreffenden Bescheide auch 
Einspruch bzw. Klage erhoben werden. 
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In jedem Fall sollte bei einer Anteilsübertragung von mehr 
als 50 % geprüft werden, ob eine der gesetzlichen Aus-
nahmen greift, mit denen ein vollständiger Verlustunter-
gang vermieden werden kann. Hierzu gehört die sog. Kon-
zernklausel, nach der eine Anteilsübertragung innerhalb 
eines Konzerns unschädlich ist. Weiterhin ermöglicht die 
sog. Verschonungsregelung einen Verlustuntergang, so-
weit stille Reserven in der Kapitalgesellschaft vorhanden 
sind. Schließlich kann ein Verlustuntergang bei einer An-
teilsübertragung zwecks Sanierung unter bestimmten Vo-
raussetzungen vermieden werden. 

Droht trotz der hier genannten Möglichkeiten ein Verlustun-
tergang, sollte ein Antrag auf Feststellung eines sog. fort-
führungsgebundenen Verlustvortrags geprüft und ggf. 
gestellt werden. Der Verlust bleibt dann als „fortführungs-
gebunden“ zunächst erhalten und kann mit künftigen Ge-
winnen verrechnet werden. Allerdings kann ein fortfüh-
rungsgebundener Verlustvortrag aufgrund eines sog. 
schädlichen Ereignisses untergehen, z. B. bei einer Einstel-
lung des Betriebs oder bei einer Beteiligung an einer unter-
nehmerisch tätigen Personengesellschaft. Unschädlich ist 
dieses Ereignis jedoch dann, wenn der Verlust bereits 
aufgebraucht ist oder wenn ausreichend hohe stille Reser-
ven vorhanden sind. Im Ergebnis verlangt der fortführungs-
gebundene Verlustvortrag eine Prognose über die zukünfti-
ge Entwicklung der Kapitalgesellschaft. 

3. Verzinsung eines Verrechnungskontos 
Ein Verrechnungskonto, das zwischen der Kapitalgesell-
schaft und ihrem Gesellschafter geführt wird und einen 
Saldo zugunsten der Kapitalgesellschaft ausweist, sollte 
unbedingt angemessen verzinst werden. Anderenfalls droht 
der Ansatz einer verdeckten Gewinnausschüttung in Höhe 
des angemessenen Zinssatzes, wie der BFH jüngst ent-
schieden hat. 

Als angemessen sieht der BFH die Mitte zwischen Soll- 
und Habenzinsen an (sog. Margenteilungsgrundsatz). Be-
trägt der Sollzinssatz also 12 % und der Habenzinssatz 
2 %, ist ein Zinssatz von 7 % zugrunde zu legen. 

Hinweis: Finanziert sich die GmbH über Kredite, können 
dem BFH zufolge die von ihr an die Bank gezahlten Zinsen 
als verdeckte Gewinnausschüttung angesetzt werden. 

4. Weiterbeschäftigung eines bereits pensio-
nierten Geschäftsführers 

Erreicht ein Gesellschafter-Geschäftsführer die Altersgren-
ze und bezieht er nun nach seinem Ausscheiden als Ge-
schäftsführer Versorgungsleistungen aufgrund einer Pensi-
onszusage, kann es steuerlich durchaus zulässig sein, ihn 
wieder als Geschäftsführer anzustellen und ihm zusätzlich 
zu den Versorgungsbezügen ein Geschäftsführergehalt zu 
zahlen. 

Allerdings sind dabei nach der Rechtsprechung des BFH 
zwei Punkte zu beachten: 

n Zum einen darf das Geschäftsführergehalt zusammen mit 
den Versorgungsbezügen die letzten Geschäftsführerbe-

züge, die der Geschäftsführer vor dem Erreichen der Al-
tersgrenze erhalten hatte, nicht überschreiten. 

n Zum anderen kommt es zu einer Kürzung dieser Ober-
grenze, falls der Gesellschafter-Geschäftsführer jetzt nur 
in Teilzeit arbeitet. 

Verdeutlicht werden kann dies an folgendem Beispiel: 

Hat der Geschäftsführer vor dem Erreichen seiner Alters-
grenze ein Gehalt von 200.000 € bezogen und erhält er 
jetzt Versorgungsbezüge i. H. v. 60.000 €, darf sein aktuel-
les Gehalt 140.000 € nicht übersteigen. Arbeitet der Ge-
schäftsführer nach seiner Reaktivierung nur halbtags, be-
trägt die Obergrenze 100.000 € (1/2 von 200.000 €), so 
dass er jetzt lediglich ein Gehalt von 40.000 € zusätzlich zu 
den Versorgungsbezügen i. H. v. 60.000 € erhalten darf. 

5. Privatnutzung eines Dienstwagens durch 
beherrschende Gesellschafter 

Wird einem beherrschenden GmbH-Gesellschafter ein 
Dienstwagen überlassen, den er nicht privat nutzen darf, 
spricht nach der aktuellen Rechtsprechung der Finanzge-
richte trotz des Privatnutzungsverbots ein Anscheinsbeweis 
für eine private Nutzung, so dass in Höhe der erfolgten 
Privatnutzung eine verdeckte Gewinnausschüttung anzu-
setzen ist, die das Einkommen der GmbH erhöht. 

 

Bei einem beherrschenden Gesellschafter, der die Mehrheit 
der Stimmrechte innehat, gibt es nämlich keine Kontrol-
linstanz, die die – nach dem Anstellungsvertrag nicht er-
laubte – Privatnutzung des Dienstwagens kontrolliert. 

Hinweis: Der Anscheinsbeweis kann allerdings von der 
GmbH erschüttert werden, indem sie z. B. darlegt, dass 
organisatorische Maßnahmen getroffen worden sind, um 
eine Privatnutzung zu verhindern, wie etwa eine Pflicht zum 
Abstellen des Dienstwagens auf dem Firmengelände und 
Verwahrung des Pkw-Schlüssels durch Dritte, oder dass 
ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch vorgelegt wird, aus 
dem sich ergibt, dass keine Privatfahrten durchgeführt 
worden sind, oder indem der Gesellschafter darlegt, dass 
er über einen mindestens gleichwertigen Pkw im Privatbe-
reich verfügt, der ihm jederzeit zur Verfügung stand. 

Die verdeckte Gewinnausschüttung ist nicht nach der sog. 
1 %-Methode zu bewerten, sondern mit den Aufwendungen 
für den Dienstwagen, die um einen angemessenen Ge-
winnaufschlag von üblicherweise 5 % oder 10 % erhöht 
werden. 

6. Verlust von Darlehen des GmbH-
Gesellschafters 

Der Verlust eines Darlehens, das ein mit mindestens zu 
1 % beteiligter GmbH-Gesellschafter seiner GmbH gewährt 
hat, kann bei einer Veräußerung oder Aufgabe der 
GmbH-Beteiligung grundsätzlich als nachträgliche An-
schaffungskosten bei den Einkünften aus Gewerbebetrieb 
zu 60 % (sog. Teileinkünfteverfahren) geltend gemacht 
werden, soweit die Darlehensgewährung oder das Stehen-
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lassen des Darlehens in der Krise gesellschaftsrechtlich 
veranlasst war. 

Sofern die Voraussetzungen für einen Abzug als nachträg-
liche Anschaffungskosten nicht erfüllt sind bzw. sich da-
nach nur ein Wert von 0 € ergibt, weil dies der Wert des 
Darlehens im Zeitpunkt des sog. Stehenlassens des Darle-
hens war, kommt ein Abzug des Darlehensausfalls bei den 
Einkünften aus Kapitalvermögen in Betracht, der bislang 
noch zu 100 % möglich ist. Zwar hat der Gesetzgeber den 
Abzug von Darlehensverlusten seit dem Jahr 2020 erheb-
lich eingeschränkt, da diese jährlich nur noch bis zur Höhe 
von 20.000 € mit positiven Einkünften aus Kapitalvermögen 
verrechnet werden können. Jedoch galt diese Einschrän-
kung bislang nicht für Gesellschafter, die mit mindestens 
10 % an der GmbH beteiligt sind, wenn das Darlehen vor 
dem 1.1.2021 gewährt worden ist. 

Hier ist jedoch Handlungsbedarf geboten: Denn der Ge-
setzgeber unterwirft den Ausfall dieser Darlehen, die vor 
dem 1.1.2021 gewährt worden sind, ab dem Veranla-
gungszeitraum 2024 ebenfalls der strengen Abzugsbe-
schränkung. Sofern der mit mindestens 10 % beteiligte 
Gesellschafter mit einem Darlehensausfall ab 2024 rech-
net, sollte er überlegen, ob er nicht noch in diesem Jahr bis 
zum 31.12.2023 auf das Darlehen verzichtet oder seine 
Darlehensforderung mit Verlust verkauft. 

Hinweis: Unter steuerlichen Gesichtspunkten kann es 
sinnvoll sein, einen Rangrücktritt zu vereinbaren oder das 
Darlehen in sonstiger Hinsicht „krisenbestimmt“ auszuge-
stalten, indem z. B. vereinbart wird, dass es auch im Fall 
des Kriseneintritts nicht zurückgefordert werden darf. Auf 
diese Weise wird der steuerliche Abzug des Darlehensaus-
falls zu 60 % nach dem sog. Teileinkünfteverfahren gesi-
chert, da ab 2024 eine Berücksichtigung des Darlehens-
ausfalls bei den Kapitaleinkünften aufgrund des sehr ein-
geschränkten Verlustausgleichs (Ausgleich nur bis zur 
Höhe von 20.000 € jährlich und nur mit positiven Kapital-
einkünften) wenig hilft. 

7. Hinweise für Kapitalgesellschaften 
Überprüft werden sollte, ob die zwischen der GmbH und 
ihrem Gesellschafter geschlossenen Verträge wie z. B. ein 
Geschäftsführer-, Miet- oder Darlehensvertrag auch tat-
sächlich durchgeführt worden sind; anderenfalls droht die 
steuerliche Nichtanerkennung. Außerdem sollte die Ange-
messenheit der vereinbarten Leistungen überprüft werden, 
um eine verdeckte Gewinnausschüttung in Höhe des un-
angemessenen Teils der Vergütung zu vermeiden. 

III. Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

1. Arbeitszimmer und Tagespauschale 
Arbeitnehmer, die zu Hause tätig sind, sollten prüfen, ob 
sie entweder die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer 
oder aber die sog. Tagespauschale für die häusliche Tätig-
keit geltend machen: 

n Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sind 
seit 2023 abziehbar, wenn das häusliche Arbeitszimmer 

den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und berufli-
chen Betätigung bildet. Der Arbeitnehmer kann dann 
entweder die tatsächlichen Aufwendungen für das Ar-
beitszimmer oder einen Pauschalbetrag i. H. v. 1.260 € 
abziehen. 

n Hat der Arbeitnehmer kein häusliches Arbeitszimmer, 
kann er seit 2023 eine sog. Tagespauschale von 6 € pro 
Tag, maximal 1.260 € im Jahr geltend machen. Die Ta-
gespauschale wird für jeden Tag gewährt, an dem der 
Arbeitnehmer seine betriebliche oder berufliche Tätigkeit 
überwiegend in der Wohnung ausübt und nicht in den Be-
trieb (d. h. zur ersten Tätigkeitsstätte) fährt. Allerdings ist 
die Fahrt in den Betrieb oder auch eine auswärtige Tätig-
keit unschädlich, wenn für die betriebliche oder berufliche 
Tätigkeit dauerhaft kein anderer Arbeitsplatz zur Verfü-
gung steht. 

Beispiele: Ein Lehrer, der nachmittags Klausuren zu Hau-
se korrigieren muss, weil er hierfür die Räume in der Schu-
le nicht nutzen darf, kann eine Tagespauschale von 6 € 
und zusätzlich die Entfernungspauschale für die Fahrt zur 
Schule am Vormittag geltend machen. Ein häusliches Ar-
beitszimmer kann er nicht absetzen, weil es nicht der Mit-
telpunkt seiner gesamten betrieblichen und beruflichen 
Betätigung bildet. Der Ansatz der Tagespauschale kommt 
auch in Betracht, wenn ein Arbeitnehmer tagsüber zu Hau-
se arbeitet und dort eine Arbeitsecke im Wohn- oder 
Schlafzimmer nutzt. 

2. Tarifermäßigung für Abfindungen 
Für Abfindungen, die aufgrund einer Kündigung gezahlt 
werden, wird grundsätzlich eine sog. Tarifermäßigung ge-
währt, die zu einer Minderung der Steuerbelastung führt. 
Durch die Tarifermäßigung soll die steuerliche Progressi-
onsbelastung, die sich aufgrund der Zusammenballung 
der Einkünfte ergibt, gemildert werden. 

Voraussetzung für die Tarifermäßigung ist, dass die Abfin-
dung in einem einzigen Veranlagungszeitraum gezahlt 
und nicht auf zwei Veranlagungszeiträume aufgeteilt wird. 
Dies hat der BFH in einer jüngst veröffentlichten Entschei-
dung deutlich gemacht. 

Aufmerksamkeit ist daher geboten, wenn die Abfindung an 
die Weiterbeschäftigung in einer Transfergesellschaft ge-
knüpft ist und daher weitere Zusatzabfindungen bei vorzei-
tiger Beendigung der Tätigkeit in der Transfergesellschaft 
gezahlt werden, und zwar im Folgejahr. Damit scheidet die 
Tarifermäßigung grundsätzlich aus. 

3. Entfernungspauschale 
Arbeitnehmer können für Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte eine Entfernungspauschale von 0,30 € pro 
Entfernungskilometer für die ersten 20 Entfernungskilome-
ter (also die einfache Strecke) geltend machen. Ab dem 21. 
Entfernungskilometer gilt eine Entfernungspauschale von 
0,38 € pro Entfernungskilometer, die insbesondere für 
Pendler mit einem weiten Anfahrtsweg vorteilhaft ist. 

Die Entfernungspauschale gilt dem BFH zufolge auch für 
Fahrten mit einem Taxi, mit dem der Arbeitnehmer von der 
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Wohnung zur ersten Tätigkeitsstätte fährt, weil z. B. der 
Arbeitnehmer wegen einer Fußverletzung nicht selbst Auto 
fahren kann. 

4. Dienstwagen 
Die Möglichkeit, einen Dienstwagen auch privat nutzen zu 
dürfen, stellt einen steuerpflichtigen geldwerten Vorteil dar, 
der zu versteuern ist. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich 
nach der sog. 1 %-Methode, so dass monatlich 1 % des 
Bruttolistenpreises zuzüglich Sonderausstattungen als 
steuerpflichtiger Vorteil angesetzt wird. Führt der Arbeit-
nehmer ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch, sind stattdes-
sen nur die auf seine Privatfahrten entfallenden Aufwen-
dungen zu versteuern (sog. Fahrtenbuchmethode). 

Die Fahrtenbuchmethode erfordert neben einem ord-
nungsgemäßen Fahrtenbuch aber auch den Nachweis der 
tatsächlichen Kfz-Kosten. Die Anwendung der Fahrten-
buchmethode scheidet dem BFH zufolge deshalb aus, 
wenn der Arbeitgeber die Benzinkosten des Dienstwagens 
lediglich schätzt, weil der Dienstwagen an einer betriebli-
chen Zapfsäule ohne Zählwerk betankt wurde. 

Der geldwerte Vorteil aus der privaten Nutzung eines 
Dienstwagens wird gemindert, wenn sich der Arbeitnehmer 
an den Kosten für den Dienstwagen beteiligt. Der BFH hat 
nun deutlich gemacht, dass nicht jede Kostenbeteiligung 
zu einer Minderung des lohnsteuerpflichtigen Vorteils führt. 
Vielmehr muss der Arbeitnehmer zur Kostenbeteiligung 
verpflichtet sein; eine freiwillige Kostentragung wirkt sich 
nicht steuermindernd aus. 

Beispiel: Der Arbeitnehmer stellt den Dienstwagen in sei-
ner privaten Garage unter, ohne dazu nach dem Arbeits-
vertrag oder nach der Vereinbarung über die Dienstwagen-
nutzung verpflichtet zu sein. Der Arbeitnehmer kann die 
Kosten für seine Garage (z. B. Abschreibungen) nicht vom 
geldwerten Vorteil abziehen. 

5. Doppelte Haushaltsführung 
Gelockert hat der BFH die Anforderungen an eine doppelte 
Haushaltsführung, wenn berufstätige Kinder noch bei ihren 
Eltern wohnen und auswärts eine Zweitwohnung an ihrem 
Tätigkeitsort unterhalten. Der Gesetzgeber verlangt für 
einen eigenen Hausstand am Hauptwohnsitz, dass der 
Arbeitnehmer eine Wohnung innehat und sich an den Kos-
ten der Lebensführung beteiligt. Dem BFH zufolge ist für 
eine finanzielle Beteiligung nicht erforderlich, dass der 
Arbeitnehmer laufende Zahlungen leistet; er kann auch 
Einmalzahlungen erbringen. 

In dem vom BFH entschiedenen Fall wohnte der volljährige 
Kläger zusammen mit seinem Bruder bei seinen Eltern, 
mietete aber in einer anderen Stadt, in der er arbeitete, 
eine Zweitwohnung an. Er erwarb für sich und seinen Bru-
der Lebensmittel und Getränke im Wert von ca. 1.400 € 
und tätigte zwei Überweisungen auf das Konto seines Va-
ters i. H. v. 1.200 € mit dem Verwendungszweck „Neben-
kosten/Telekommunikation“ sowie i. H. v. 550 € mit dem 
Verwendungszweck „Anteil neue Fenster in 2015“. Dem 
BFH genügte dies für eine finanzielle Beteiligung. Der BFH 

hält einen Mindestbetrag oder eine Miete nicht für erforder-
lich und verlangt lediglich, dass die Zahlungen nicht er-
kennbar unzureichend sein dürfen. 

Hinweis: Auch wenn die Rechtsprechung des BFH erfreu-
lich ist, sollte ein berufstätiges Kind, das bei seinen Eltern 
wohnt und eine doppelte Haushaltsführung geltend macht, 
darauf achten, dass es monatlich Miete an die Eltern über-
weist. So wird von vornherein Streit mit dem Finanzamt 
vermieden. 

6. Inflationsausgleichsprämie 
Der Arbeitgeber kann im Zeitraum vom 26.10.2022 bis zum 
31.12.2024 eine sog. Inflationsausgleichsprämie zahlen, 
die bis zur Höhe von 3.000 € steuerfrei bleibt, wenn sie 
zusätzlich zum Arbeitslohn erbracht wird. 

Hinweis: Die Steuerfreiheit gilt daher nicht im Fall einer 
Entgeltumwandlung. Jedoch kann die Inflationsausgleichs-
prämie statt einer anderen freiwilligen Leistung gezahlt 
werden, z. B. statt eines freiwillig gezahlten Weihnachts-
geldes; die Steuerfreiheit besteht nicht, wenn der Arbeit-
nehmer Anspruch auf das Weihnachtsgeld hat. 

7. Verpflegungspauschalen und Freibetrag für 
Betriebsveranstaltungen 

Der Gesetzgeber will die Pauschalen für Verpflegungs-
mehraufwendungen ab 2024 erhöhen. Verpflegungspau-
schalen werden gewährt, wenn der Arbeitnehmer auswärtig 
tätig wird, also außerhalb seiner üblichen Arbeitsstätte 
(ersten Tätigkeitsstätte). Die bisherigen Pauschalen von 
28 € (bei mehr als 24-stündiger Abwesenheit) und 14 € (bei 
mehr als 8-stündiger Abwesenheit oder bei einem Anreise- 
bzw. Abreisetag) sollen sich auf 30 € bzw. 15 € erhöhen. 

Bislang bleibt die Teilnahme an einer Betriebsveranstaltung 
steuerfrei, soweit die Kosten pro Arbeitnehmer 110 € (brut-
to) nicht übersteigen; lediglich der übersteigende Betrag ist 
steuerpflichtig (anders ist dies bei der Berechnung des 
Vorsteuerabzugs für den Arbeitgeber, s. Abschn. I. 13). 
Dieser Freibetrag soll ab 2024 auf 150 € erhöht werden 
und – wie bisher – maximal für zwei Veranstaltungen pro 
Jahr gelten. 

8. Mindestlohn und Minijobs  
Ab dem 1.1.2024 soll der allgemeine gesetzliche Mindest-
lohn in Deutschland steigen, und zwar von 12 € auf 
12,41 €. Damit wird sich auch die Minijob-Grenze von 
520 €/Monat auf voraussichtlich 538 € erhöhen (Jahresver-
dienstgrenze: 6.456 €). Die Höchstarbeitszeit bei Minijob-
bern läge dann bei 43,35 Stunden pro Monat 
(538 €/12,41 €). Sollte sich hieran etwas ändern, werden 
wir Sie informieren. 

Hinweis: Die Anpassung des Mindestlohns lässt laufende 
Tarifverträge im Wesentlichen unberührt. Der Mindestlohn 
gilt weiterhin u. a. nicht für Jugendliche unter 18 Jahren 
ohne Berufsausbildung, Auszubildende im Rahmen ihrer 
Ausbildung, Langzeitarbeitslose während der ersten sechs 
Monate ihrer Beschäftigung sowie ehrenamtlich Tätige. 
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IV. Vermieter 

1. Abschreibungen auf Gebäude 
Bereits im Vorjahr wurde der Abschreibungssatz für ver-
mietete Gebäude im Privatvermögen von 2 % auf 3 % 
erhöht, wenn das Gebäude nach dem 31.12.2022 fertigge-
stellt worden ist. Für Gebäude, die vor dem 1.1.2023 fertig-
gestellt worden sind, bleibt es bei dem bisherigen Ab-
schreibungssatz von 2 % bzw. 2,5 % bei historischen Ge-
bäuden (Fertigstellung vor dem 1.1.1925). 

Hinweis: Gebäude im Betriebsvermögen werden grund-
sätzlich mit 3 % abgeschrieben, wenn der Bauantrag nach 
dem 31.3.1985 gestellt worden ist. 

Für neu gebaute Mietwohnungen, für die der Bauantrag 
nach dem 31.12.2022 und vor dem 1.1.2027 gestellt wor-
den ist, kann eine Sonderabschreibung von bis zu 5 % 
jährlich in den ersten vier Jahren (insgesamt also bis zu 
20 %) zusätzlich zur regulären Abschreibung von 3 % gel-
tend gemacht werden. Voraussetzung ist, dass die Woh-
nung in den ersten zehn Jahren der Anschaffung oder 
Herstellung und in den folgenden neun Jahren zu nicht nur 
vorübergehenden Wohnzwecken genutzt wird, dass die 
Wohnung in einem Gebäude liegt, das das Qualitätssiegel 
„Nachhaltiges Gebäude“ für sog. klimafreundliches Bauen 
trägt und dass die Anschaffungs-bzw. Herstellungskosten 
pro Quadratmeter Wohnfläche nicht höher sind als 4.800 €. 
Der Kauf einer solchen Wohnung muss bis zum Ende des 
Jahres der Fertigstellung erfolgen. 

Hinweis: Die Bemessungsgrundlage für die Sonderab-
schreibung ist auf 2.500 € pro Quadratmeter beschränkt. 
Die Sonderabschreibung ist rückgängig zu machen, wenn 
die Wohnung nicht zehn Jahre lang vermietet oder vorher 
verkauft wird oder wenn die Baukostenobergrenze durch 
nachträgliche Baumaßnahmen überschritten wird. 

Der Steuerpflichtige kann statt der gesetzlichen Nutzungs-
dauer von 33,3 bzw. 50 Jahren auch eine kürzere tatsäch-
liche Nutzungsdauer zugrunde legen, muss dann aber 
nachweisen, dass die konkrete Nutzungsdauer tatsächlich 
kürzer ist als die gesetzlich angenommene Nutzungsdauer. 
Die Finanzverwaltung geht von einer kürzeren tatsächli-
chen Nutzungsdauer aus, wenn das Gebäude vor Ablauf 
des gesetzlichen Abschreibungszeitraums objektiv betrach-
tet technisch oder wirtschaftlich verbraucht ist. 

Hinweis: Der Nachweis soll nach Auffassung der Finanz-
verwaltung durch Vorlage eines Gutachtens eines öffentlich 
bestellten und vereidigten Bausachverständigen oder ver-
gleichbaren Gutachters geführt werden. Der Bundesrat will 
dies gesetzlich verankern. 

Aktuell plant der Gesetzgeber eine weitere Verbesserung 
und will eine degressive Abschreibung für Wohngebäu-
de i. H. v. 6 % einführen. Dies soll für Wohngebäude in 
Deutschland oder in der EU bzw. im EWR (Island, Liech-
tenstein und Norwegen) gelten. Voraussetzung soll sein, 
dass mit der Herstellung des Gebäudes nach dem 
30.9.2023 und vor dem 1.10.2029 begonnen wird oder das 
Gebäude nach dem 30.9.2023 und vor dem 1.10.2029 

gekauft wird und – im Fall des Kaufs – der Nutzen- und 
Lastenwechsel bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung 
erfolgt ist; bei einem Kauf muss die Fertigstellung also im 
selben Jahr wie der Nutzen- und Lastenwechsel erfolgen. 
Für den Beginn der Herstellung soll es auf die Baubeginns-
anzeige ankommen. Über die endgültige Regelung werden 
wir berichten. 

2. Anschaffungsnahe Aufwendungen 
Aufwendungen für Instandsetzungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen, die innerhalb von drei Jahren nach 
Anschaffung der Immobilie durchgeführt werden, können 
nur über die Nutzungsdauer des Gebäudes abgeschrie-
ben werden, wenn die Aufwendungen ohne Umsatzsteuer 
15 % der Anschaffungskosten des Gebäudes übersteigen 
(sog. anschaffungsnahe Aufwendungen). Nach einem 
aktuellen Urteil des BFH gehören hierzu allerdings nicht 
Abfindungen an Mieter, die nach dem Erwerb der Immobi-
lie gezahlt werden, um die Renovierung des Gebäudes 
durchführen zu können. Bei den Abfindungen handelt es 
sich nämlich nicht um bauliche Maßnahmen. Derartige 
Abfindungen können also sofort in voller Höhe als Wer-
bungskosten steuerlich geltend gemacht werden. 

Hinweis: Mieterabfindungen zählen jedoch zu den Herstel-
lungskosten, wenn anschließend das Gebäude abgerissen 
und ein neues Gebäude errichtet werden soll. 

3. Vereinbarung einer zu niedrigen Miete und 
Vermietung an nahe Angehörige 

Wird die ortsübliche Miete deutlich unterschritten, werden 
die mit der Vermietung zusammenhängenden Werbungs-
kosten steuerlich nicht oder nicht vollständig anerkannt. Die 
vereinbarte Miete sollte aufgrund einer gesetzlichen Rege-
lung mindestens 66 % der ortsüblichen Miete betragen. Die 
ortsübliche Miete ist anhand des örtlichen Mietspiegels zu 
ermitteln, wobei jeder innerhalb der angegebenen Preis-
spanne liegende Mietwert als „ortsüblich“ angesetzt werden 
kann. Sie umfasst auch die nach der Betriebskostenver-
ordnung umlagefähigen Betriebskosten. 

Beträgt die Miete mindestens 50 % der ortsüblichen Miete, 
aber weniger als 66 %, wird eine Prüfung der Einkünfteer-
zielungsabsicht anhand einer Prognose für einen Zeitraum 
von 30 Jahren erforderlich. Fällt diese Prognose negativ 
aus, wird der Werbungskostenabzug nur für den entgeltli-
chen Teil der Vermietung anerkannt. 

Hinweis: Aufgrund der Mietentwicklung kann es aus steu-
erlicher Sicht ratsam sein, die Miete zu erhöhen. Anderen-
falls kann es dazu kommen, dass die vereinbarte Miete zu 
sehr von der ortsüblichen Miete abweicht und Werbungs-
kosten nur teilweise anerkannt werden. Dies gilt auch dann, 
wenn der Mieter ein fremder Dritter und kein Angehöriger 
ist. 

Wird eine Wohnung an einen nahen Angehörigen wie 
z. B. das Kind vermietet, sollte sichergestellt werden, dass 
der Mietvertrag fremdüblich ist und auch tatsächlich durch-
geführt wird. Die Miete sollte daher bei Fälligkeit gezahlt 
werden, wobei sich aus Nachweisgründen Überweisungen 
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statt Barzahlungen empfehlen. Darüber hinaus müssen die 
jährliche Betriebskostenabrechnung erstellt und der Nach-
zahlungs- bzw. Erstattungsbetrag gezahlt werden. 

4. Freigrenze für Vermietungseinkünfte 
Nach den Plänen des Gesetzgebers sollen ab 2024 die 
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung steuerfrei 
bleiben, wenn sie jährlich insgesamt weniger als 1.000 € 
betragen. Diese Freigrenze soll personenbezogen gelten, 
so dass bei zwei Miteigentümern jeder Miteigentümer steu-
erfrei Mieteinnahmen bis zu 1.000 € erzielen könnte; diese 
Freigrenze darf jedoch nicht überschritten werden. Aller-
dings ist der Bundesrat mit dem Vorhaben nicht einver-
standen, weil er bei geringfügigen Vermietungen keinen 
Vereinfachungseffekt erwartet. Wenn die Regelung umge-
setzt wird, werden wir hierüber informieren. 

Hinweis: Die Steuerfreiheit wäre nachteilig, wenn der Ver-
mieter aufgrund seiner Aufwendungen einen Verlust erzielt. 
Er soll daher einen Antrag auf Steuerpflicht stellen können, 
so dass der Verlust steuerlich berücksichtigt wird. Dieser 
Antrag wird nach dem Gesetzesvorhaben in der Steuerer-
klärung gestellt und soll bis zur Unanfechtbarkeit des Steu-
erbescheids gestellt bzw. zurückgenommen werden kön-
nen. 

V. Kapitalanleger 

1. Verkauf von Kryptowährung 
Verkauft oder tauscht der Steuerpflichtige Kryptowährung 
innerhalb der einjährigen Spekulationsfrist mit Gewinn, 
entsteht ein steuerpflichtiger Spekulationsgewinn. Der BFH 
sieht in der Kryptowährung ein Wirtschaftsgut, das Gegen-
stand von Spekulationsgeschäften sein kann, und folgt 
damit der Auffassung der Finanzverwaltung. Ist die Kryp-
towährung dem Betriebsvermögen zuzurechnen, ist der 
Gewinn aus dem Verkauf bzw. Tausch in jedem Fall steu-
erpflichtig, also auch nach Ablauf der einjährigen Spekula-
tionsfrist. 

Hinweis: Steuerpflichtige, die mit Kryptowährung spekulie-
ren, sollten damit rechnen, dass die Finanzämter aufgrund 
des BFH-Urteils sog. Sammelauskunftsersuchen an die 
entsprechenden Handelsplattformen richten werden, um 
die Namen und Umsätze der Kryptowährungshändler zu 
erfahren. 

2. Verkauf selbstgenutzter Grundstücke inner-
halb der Spekulationsfrist 

Der Verkauf einer selbstgenutzten Immobilie innerhalb der 
Spekulationsfrist führt nach dem Gesetz nicht zu einem 
steuerpflichtigen Spekulationsgewinn. Dem BFH zufolge 
entfällt die Steuerfreiheit nicht vollständig, wenn einzelne 
Zimmer der Immobilie tageweise an Dritte vermietet wor-
den sind; der Gewinn ist dann nur im Umfang der vermiete-
ten Fläche steuerpflichtig. 

Beispiel: A wohnt in seinem Einfamilienhaus (Fläche 
150 qm). Er vermietet an 20 Tagen im Jahr zwei Zimmer im 

Dachgeschoss tageweise an Messegäste; die Fläche der 
beiden Zimmer beträgt 30 qm. A verkauft innerhalb der 
zehnjährigen Spekulationsfrist sein Haus mit Gewinn. Der 
Gewinn ist nicht komplett, sondern lediglich im Umfang von 
20 % (30/150) steuerpflichtig. 

Gefahr besteht für Eheleute, wenn sie sich trennen und ein 
Ehegatte aus der selbstgenutzten Immobilie auszieht und 
deutlich später, z. B. zwei Jahre danach, seinen Anteil an 
den anderen Ehegatten mit Gewinn verkauft. Im Zeitpunkt 
des Verkaufs handelt es sich bei der Immobilie nämlich 
nicht mehr um eine selbstgenutzte Immobilie des Verkäu-
fers, da er bereits ausgezogen ist. Der BFH hat daher in 
einem entsprechenden Fall die Steuerpflicht des Gewinns 
angenommen, selbst wenn der Noch-Ehegatte und das 
gemeinsame Kind weiterhin in der Immobilie wohnen. 

3. Freigrenze für Spekulationsgewinne 

Der Gesetzgeber plant, die Freigrenze für Spekulationsge-
winne von bislang 600 € auf 1.000 € anzuheben. Die Frei-
grenze wird nur relevant, wenn der Spekulationsgewinn 
maximal 1.000 € beträgt; ist der Gewinn auch nur geringfü-
gig höher, kommt die Freigrenze nicht zum Ansatz. 

Hinweis: Bei Ehegatten wird die Freigrenze für jeden Ehe-
gatten berücksichtigt, wenn jeder Ehegatte Veräußerungs-
gewinne i. H. v. maximal 1.000 € erzielt hat. 

VI. Alle Steuerzahler 

1. Verbesserung des Verlustausgleichs 
Verbessert werden soll ab 2024 der steuerliche Verlust-
ausgleich, wenn der Steuerpflichtige in einem Veranla-
gungszeitraum Verluste erzielt hat, die höher als seine 
positiven Einkünfte in diesem Veranlagungszeitraum sind. 
Er kann dann den Verlust bei der Einkommen- und Körper-
schaftsteuer in einem Vorjahr (Verlustrücktrag) oder in 
einem Folgejahr (Verlustvortrag) abziehen; bei der Gewer-
besteuer ist nur ein Verlustvortrag zulässig. 

Der Höchstbetrag, der im Wege des Verlustrücktrags in 
einem Vorjahr abgezogen werden kann, soll dauerhaft auf 
10 Mio. € angehoben werden (20 Mio. €. bei zusammen-
veranlagten Ehegatten). Sofern der Verlustrücktrag im 
Vorjahr nicht vollständig genutzt werden kann, weil der 
Gesamtbetrag der Einkünfte im Vorjahr niedriger ist, kann 
der verbleibende Betrag in das vorangegangene Vorjahr 
zurückgetragen werden; sollte dann immer noch ein Betrag 
übrig bleiben, kann der verbleibende Betrag in das dritte 
Vorjahr zurückgetragen werden. Bislang war ein Verlust-
rücktrag nur in die beiden Vorjahre möglich. 

Hinweis: Der Steuerpflichtige kann aber auch insgesamt 
vom Verlustrücktrag absehen und beantragen, dass der 
Verlust stattdessen in einem Folgejahr berücksichtigt wird. 
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2. Verfassungsmäßigkeit der Säumniszuschlä-
ge sowie des Solidaritätszuschlags 

Noch nicht abschließend geklärt ist die Frage, ob die 
Säumniszuschläge, die bei verspäteter Steuerzahlung 
i. H. v. 1 % pro Monat erhoben werden, also 12 % pro Jahr, 
angesichts ihrer Höhe verfassungsgemäß sind. Der VII. 
Senat des BFH hat die Verfassungsmäßigkeit in zwei Urtei-
len bejaht. Allerdings kann abschließend nur das BVerfG 
über die Verfassungsmäßigkeit entscheiden. Die Verfas-
sungsmäßigkeit könnte jedenfalls seit 2019 zweifelhaft 
sein, weil der Zinssatz für Nachzahlungszinsen für Verzin-
sungszeiträume seit dem 1.1.2019 nur noch 1,8 % p. a. 
statt zuvor 6 % p. a. beträgt und in den Säumniszuschlägen 
ein Zinsanteil enthalten sein könnte. 

Hinweis: Innerhalb des BFH ist die Frage der Verfas-
sungsmäßigkeit der Säumniszuschläge umstritten. Andere 
Senate haben zumindest in Verfahren des einstweiligen 
Rechtsschutzes Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit ge-
äußert. 

Der Solidaritätszuschlag ist nach Auffassung des BFH 
jedenfalls in den Veranlagungszeiträumen 2020 und 2021 
noch verfassungsgemäß. Gegen das entsprechende Urteil 
ist keine Verfassungsbeschwerde eingelegt worden. Zu 
dem Thema ist bereits eine Verfassungsbeschwerde beim 
BVerfG anhängig. 

3. Haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleis-
tungen 

Für die Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen 
oder Beschäftigungsverhältnisse sowie für Handwerkerleis-
tungen im eigenen Haushalt kann eine Steuermäßigung 
i. H. v. 20 % der Aufwendungen geltend gemacht werden, 
maximal aber 510 € bzw. 4.000 € bei den Beschäftigungs-
verhältnissen und Dienstleistungen und maximal 1.200 € 
bei den Handwerkerleistungen. Die Steuerermäßigung wird 
direkt von der Steuer abgezogen. 

Daher sollte geprüft werden, ob Aufwendungen für Hand-
werker, haushaltsnahe Dienstleistungen oder für Haus-
haltshilfen im Jahr 2023 angefallen sind. Mieter können 
z. B. anhand ihrer jährlichen Betriebskostenabrechnung 
ersehen, ob entsprechende Aufwendungen angefallen sind, 
etwa für den Hausmeister, Gärtner, die Hausreinigung oder 
den Winterdienst. Der BFH hat dies jüngst bestätigt und 
klargestellt, dass die Steuerermäßigung nicht voraussetzt, 
dass der Mieter den Handwerkervertrag bzw. den Vertrag 
über die haushaltsnahe Dienstleistung selbst abgeschlos-
sen hat oder die Rechnungen auch selbst bezahlt hat. 

Hinweis: Statt der Betriebskostenabrechnung kann auch 
eine Bescheinigung der Hausverwaltung auf einem von der 
Finanzverwaltung veröffentlichten Formularmuster vorge-
legt werden. 

4. Abgabefrist für Steuererklärungen 
Steuerpflichtige, die steuerlich durch einen Steuerberater 
oder Rechtsanwalt vertreten werden, müssen ihre Steuer-
erklärung für 2023 bis zum 2.6.2025 abgeben (da der 
31.5.2025, der eigentliche Abgabetermin, ein Sonnabend 

ist, verlängert sich die Frist auf Montag, den 2.6.2025). Für 
Land- und Forstwirte mit einem abweichenden Wirtschafts-
jahr endet die Abgabefrist am 31.10.2025 bzw. – in den 
Bundesländern, in denen der 31.10.2025 ein gesetzlicher 
Feiertag (Reformationstag) ist – am 3.11.2025. 

Hinweis: Nicht vergessen werden sollte natürlich die Ab-
gabe der Steuererklärung für 2022, die bis zum 31.7.2024 
dem Finanzamt übermittelt werden muss. Für Land- und 
Forstwirte mit einem abweichenden Wirtschaftsjahr endet 
die Abgabefrist für 2022 am 31.12.2024. 

5. Meldepflicht von Plattformbetreibern 
Für Zeiträume ab dem 1.1.2023 müssen Online-
Plattformbetreiber wie bspw. eBay, Airbnb oder auch 
MyHammer den Finanzbehörden Verkaufsdaten melden, 
die deren Nutzer dort erzielen, unabhängig davon, ob die 
Nutzer privat oder gewerblich handeln. 

Die Meldepflicht der Plattformbetreiber umfasst bei natürli-
chen Personen diverse Daten wie z. B. Vor- und Nachna-
me, Anschrift, Steuer-ID, USt-ID (falls vorhanden), Ge-
burtsdatum, die im Quartal des Meldezeitraums insgesamt 
gezahlte oder gutgeschriebene Vergütung sowie die Zahl 
der relevanten Tätigkeiten, für die eine Vergütung gezahlt 
oder gutgeschrieben wurde. 

Die Meldepflicht greift u. a. beim Verkauf von Waren, wenn 
innerhalb eines Jahres mindestens 30 Verkäufe getätigt 
oder mehr als 2.000 € umgesetzt werden, bei der Vermie-
tung von Immobilien, wenn auf derselben Plattform nicht 
mehr als 2.000 Immobilieninserate pro Kalenderjahr ge-
schaltet wurden, sowie bei der Erbringung persönlicher 
Dienstleistungen ab dem ersten Inserat. 

Hinweis: Die erste Meldung für den Meldezeitraum 2023 
ist von den Plattformbetreibern zum 31.1.2024 abzugeben. 
Ob Sie als Plattform-Nutzer steuerlichen Pflichten unterlie-
gen, hängt vom jeweiligen Einzelfall ab. Zu beachten ist, 
dass neben Einkommensteuern auch Umsatz- und Gewer-
besteuer anfallen können. 

 

______________________________________________ 

Alle Beiträge in dieser Mandanten-Information haben wir nach 
bestem Wissen zusammengestellt. Die Angaben erfolgen jedoch 
ohne Gewähr. Diese Information kann eine individuelle Beratung 
im Einzelfall selbstverständlich nicht ersetzen. 


